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Besondere Vereinbarung

Lebensversicherungsantrag  vom

bei � Bayerische Beamten Lebensversicherung a.G.

� Neue Bayerische Beamten Lebensversicherung AG

Antragsteller/Versicherungsnehmer

Zu versichernde Person (Name, Vorname, Geburtsdatum)
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 Ort, Datum   Unterschrift des Antragstellers, ggf. der gesetzlichen Vertreter      Unterschrift der zu versichernden Person

Wird der Beamte wegen Besonderer Dienstunfähigkeit im Hinblick
auf die mit seinem Dienst verbundenen verschärften gesundheit-
lichen Anforderungen entlassen oder in den Ruhestand versetzt,
so erbringen wir die vereinbarten Leistungen längstens für einen
Zeitraum von 24 Monaten nach der Entlassung bzw. der Ver-
setzung in den Ruhestand. Danach endet die Leistungspflicht.
Die Summe der versicherten Barrenten wird in einem Betrag
geleistet, sobald wir die Leistungspflicht anerkannt haben.

Die Leistungspflicht bleibt bestehen, wenn nach Ablauf der 24
Monate Berufsunfähigkeit im Sinne des § 2 Ziffer 1 der  Bedin-
gungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatzversicherung bzw. der
Allgemeinen Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Versicherung
nachgewiesen wird.

Dieser Versicherungsschutz für die Besondere Dienstunfähigkeit
wird bis zum Schluss des Versicherungsjahres gewährt, in dem
der Versicherte sein 55. Lebensjahr vollendet. Bis zu diesem
Zeitpunkt ist der für diesen besonderen Versicherungsschutz
erhobene Beitragszuschlag zu entrichten.

Nach § 42 Absatz 1 des Bundesbeamtengesetzes bzw. ent-
sprechenden Landesgesetzen wird ein Beamter bei Eintritt von
Dienstunfähigkeit entlassen oder in den Ruhestand versetzt.
Dieses Dienstunfähigkeitsrisiko versichern wir gemäß § 2
Ziffer 5 unserer Bedingungen für die Berufsunfähigkeits-Zusatz-
versicherung (BUZ) bzw. die Berufsunfähigkeits-Versicherung
(BV).

Nach § 42 Absatz 2 des Bundesbeamtengesetzes und wiederum
entsprechenden Landesgesetzen werden aufgrund besonderer
gesetzlicher Vorschriften an bestimmte Beamtengruppen andere,
in der Praxis weit höhere gesundheitliche Anforderungen gestellt.
Dies gilt beispielsweise für Mitglieder der Bundespolizei, der Feu-
erwehren sowie des Polizei-, Justiz- und Zollvollzugsdienstes.

Das Risiko, das sich aus diesen erhöhten Anforderungen ergibt,
ist nach § 2 Ziffer 5 unserer BUZ- bzw. BV-Bedingungen nicht
gedeckt. Die folgende Besondere Dienstunfähigkeitsklausel
ermöglicht es Ihnen jedoch, auch dieses erhöhte Dienstunfähig-
keitsrisiko, z.B. Polizeidienstunfähigkeit, abzusichern.

Das auch die Beamtengruppen mit besonderen gesundheitlichen
Anforderungen betreffende Risiko sogenannter Allgemeiner
Dienstunfähigkeit ist selbstverständlich daneben versichert. Für
den Zeitraum, in dem wir wegen des Eintritts Besonderer Dienst-
unfähigkeit Leistungen erbringen, sind Ansprüche wegen All-
gemeiner Dienstunfähigkeit ausgeschlossen.

Ich habe die Besondere Dienstunfähigkeitsklausel zur Kenntnis genommen und betrachte sie als Vertragsbestandteil.
Ich bin damit einverstanden, dass diese Klausel gilt, sobald ich Beamter bin.

� Besondere Dienstunfähigkeitsklausel für die Beamtengruppen Polizei, Bundespolizei,
Feuerwehr, Justizvollzugsdienst und Zoll
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Besondere Vereinbarung zu (den) Tarif(en)

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die Flüge,
die die versicherte Person als Luftfahrer oder als Angehöriger
des Bordpersonals unternimmt.

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz
ist die Teilnahme an

– Flügen, für die der Flugzeugführer weder einen gültigen
Luftfahrerschein noch ein Befähigungszeugnis oder das
Luftfahrzeug weder eine Verkehrszulassung noch ein
Lufttüchtigkeitszeugnis besitzen;

– Flügen als Luftfahrer oder als Angehöriger des Boden-
personals von Militärflugzeugen oder Luftfahrzeugen, die
Militärzwecken dienen;

– Flügen zur Erzielung von Höchstleistungen;

 Ort, Datum   Unterschrift des Antragstellers, ggf. der gesetzlichen Vertreter      Unterschrift der zu versichernden Person

� Ausschlussvereinbarung für die Berufsunfähigkeits(-Zusatz)versicherung

Es ist vereinbart, dass
und dessen/deren unmittelbare Folgen (einschließlich etwaiger Operationsfolgen) eine Leistung aus der Erwerbsunfähigkeits
(-Zusatz)versicherung nicht bedingen und bei der Feststellung der Erwerbsunfähigkeit aus anderen gesundheitlichen Gründen
unberücksichtigt bleiben.

� Ausschlussvereinbarung für die Erwerbsunfähigkeits(-Zusatz)versicherung

� Mitversicherung des Flugrisikos

– Werks-, Probe- oder Versuchsflügen mit Ausnahme von
Flügen im Zusammenhang mit der periodischen Revision
oder nichtperiodischen Reparaturen von zum Verkehr
zugelassenen Luftfahrzeugen;

– Flügen zu Expeditions- oder Reklamezwecken;

– Flügen zur Wettererkundung oder zur Schädlingsbe-
kämpfung.

Es ist vereinbart, dass
und dessen/deren unmittelbare Folgen (einschließlich etwaiger Operationsfolgen) eine Leistung aus der Berufsunfähigkeits
(-Zusatz)versicherung nicht bedingen und bei der Festlegung des Grades der Berufsunfähigkeit aus anderen gesundheitlichen
Gründen unberücksichtigt bleiben.


